
Inhaltliche Änderungen aufgrund des 
Infektionsgeschehen Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 
Aufgrund der derzeitigen aktuellen Situation, die durch Ausbreitung des Coronavirus 
(SARS-CoV-2) eine physische Anwesenheitspflicht von Teilnehmern in Maßnahmen bis 
auf Weiteres ausschließt, ergibt sich für den Bieter die Notwendigkeit zur Durchführung 
der Maßnahme im Rahmen alternativer Lernformen. 

Hierzu müssen insbesondere digitale Lernformen wie bspw. e-Learning, Videotelefonie, 
virtuellesKlassenzimmer, etc. herangezogen werden, um den Teilnehmenden eine 
ortsunabhängige Kommunikation und Lernmöglichkeit bieten zu können. 
Sofern dem Bieter hierfür digitale Möglichkeiten zur Verfügung stehen soll dieser 
abfragen, ob Teilnehmende zu Hause über einen Internetzugang bzw. über die 
notwendige technische Ausstattung verfügen. 
 
Der Bieter hat in seinem Angebot daher Angaben zu machen, welche alternativen 
Lernformen er bezogen auf das Maßnahmeziel anbieten wird. 
Alternative Lernformen werden nur in Maßnahmen angewendet welche diese tatsächlich 
ermöglichen. 
 
Die entsprechenden Angebote sind zu benennen und inhaltlich und zeitlich umfänglich zu 
erläutern. 
Deutlich darzulegen ist, dass das Maßnahmeziel trotz fehlender physischer Anwesenheit 
nicht gefährdet ist. 
 
Der Auftraggeber prüft die durch den Bieter angegebenen alternativen Lernformen auf 
Passgenauigkeit hinsichtlich des anzustrebenden Maßnahmeziels, als Eignungskriterium 
in der zweiten Wertungsstufe. 
 
Angebote ohne Angaben zu alternativen Lernformen werden von der Auswertung 
ausgeschlossen. 
 
Grundsätzlich setzt die Zulässigkeit der Maßnahmedurchführung die Erfüllung folgender 
Anforderungen voraus: 
 

 Die entsprechende IT-Infrastruktur ist seitens des Bieters vorhanden 
 

 Der Bildungs-/ Maßnahmeträger hat seine Mitarbeitenden darauf hinzuweisen, 
dass 

 
o  Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 

sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten 
zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 
Orientierung“) unterbleibt und eine Nutzung des Angebots 
ausschließlich zu Maßnahmezwecken zulässig ist. 

 
o  eine Verarbeitung sensibler Daten aus denen die rassische und 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder welt-
anschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer 
natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben 



oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person untersagt 
ist. (Art. 9 DSGVO) 

 
o  eine Nutzung des Angebots ausschließlich zu Maßnahmezwecken 

zulässig ist. 
 

 Der Bildungs-/ Maßnahmeträger hat – i. d. R. nach vorheriger Androhung – 
Accounts zu sperren, wenn er den Eindruck bzw. den Verdacht hat, dass diese von 
Unbefugten genutzt werden. 
 

 Es ist zu regeln, dass ein virtueller Austausch nicht über Server in Staaten, zu 
denen es keinen Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO gibt, läuft. 
 

 Der Bildungs-/ Maßnahmeträger ist verpflichtet, die Daten datenschutzkonform zu 
verarbeiten. 
 

 Eine Nutzung von Clouds durch den Bildungs-/ Maßnahmeträger ist aufgrund der 
besonderen Situation ausnahmsweise möglich, wenn nur so ein Online-Unterricht 
ermöglicht werden kann. Die Verantwortung für die Nutzung liegt beim jeweiligen 
Bildungs-/ Maßnahmeträger. Bei Verlust von Daten oder Hackerangriffen hat der 
Bildungs-/ Maßnahmeträger dies umgehend dem Jobcenter Mülheim an der Ruhr 
zu melden. 
Eine Nutzung dieser Clouds in eigener Verantwortung des Bildungs-
/Maßnahmeträgers – in der Regel ohne DSGVO-konforme Zertifizierung der 
CloudAnbieter – ist auf maximal sechs Monate begrenzt. 
 

 Es ist eine Einwilligungserklärung der Teilnehmenden einzuholen. 
 

 Der Bildungs-/ Maßnahmeträger hat die während der Zeit der alternativen 
Durchführung die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme der einzelnen Kundinnen und 
Kunden in geeigneter Form zu dokumentieren. 
 

 Die alternative Lernform wird nur solange durchgeführt, bis das Jobcenter der 
Stadt Mülheim an der Ruhr die Ausnahmesituation wieder aufhebt. 
Danach ist die Maßnahme wieder in der in der ursprünglichen inhaltlich 
vorgegebenen Form weiterzuführen. 

 
 


